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Änderungsantrag     HHA 

       

Fraktion der CDU,  
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über 
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das 
Haushaltsjahr 2022 (Haushaltsgesetz 2022) in der Fassung der Be-
schlussempfehlung und des Berichts des Haushaltsausschusses 

Drucksache 20/6873 zu Drucksache 20/6380 

 
Inhalt des Antrags: Digitalisierung Fortbildung 
   Veranschlagung der GZSG-Maßnahme im Kernhaushalt 
 
Einzelplan  06  Hessisches Ministerium der Finanzen 
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 

Zu Kapitel  06 01  Hessisches Ministerium der Finanzen 
Buchungskreis:  2500 

 
Produktnummer lt. Leistungsplan  9 
 
Produktbezeichnung lt. Leistungsplan Zentrale Landesdienste 
 

  Veränderung 
  von um auf 

Leistungsplan:    

  
Beträge in 1.000 EUR 

 
 Gesamtkosten 15.836,8 +3.700 19.536,8 
 Produktabgeltung 15.789,7 +3.700 19.489,7 

 
 
Weitere Änderungen im Wirtschafts-/ Stellenplan: 
 
Im Erfolgsplan steigen die Position 4 (Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse – Produktabgeltung) und die Position 
8 (Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit – Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von 
Rechten und Diensten) um jeweils 3,7 Mio. Euro. In der Überleitungsrechnung steigt die Zeile „Produktabgeltung lt. Er-
folgsplan“ um 3,7 Mio. Euro. 
 
 
Kameraler Haushalt:        Beträge in EUR 
 

Titel Zweckbestimmung von um auf 
538 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 6.324.900 +3.700.000 10.024.900 

 
Der Wirtschaftsplan und der kamerale Haushalt sind entsprechend anzupassen. 
 
  

Drucksache 20/7086  
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Begründung des Änderungsantrags:  
 
Aufgrund des bisherigen hohen Stellenwertes von Präsenzveranstaltungen in der Steuerverwaltung mussten im Laufe der 
Pandemie unzählige Fortbildungsangebote ausfallen bzw. auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Die Steuergesetzge-
bung sowie die IT-Anforderungen führen allerdings fortlaufend zu Änderungen im Steuerrecht und in den Bearbeitungs-
systemen. 
 
Die fachlichen Fortbildungen sind unerlässlich für den nachhaltigen Erfolg der Verwaltung. Um den bisher in der Pan-
demiesituation aufgelaufenen Fortbildungsstau aufzulösen, ist es dringend erforderlich, eine technische Infrastruktur zu 
schaffen, die digitale Fortbildungsformate benutzerorientiert ermöglicht. Für die Steuerverwaltung als eine der größten 
Flächenverwaltungen des Landes ist die Dringlichkeit einer eigenen digitalen Lehr- und Lernplattform im Pandemiege-
schehen besonders hoch.  
 
Die Anschaffung der Softwarelösung wird voraussichtlich Ausgaben von rd. 300 Euro pro User verursachen. Die Anzahl 
der User wird bei rd. 12.000 liegen, so dass ein Bedarf an 12.000 Lizenzen besteht. Zudem fallen voraussichtlich Bera-
tungsleistungen im Umfang von 100.000 Euro an (Summe 3,7 Mio. Euro). Das Vergabeverfahren ist vorbereitet und 
soll nach Bereitstellung der Mittel begonnen werden. 
 
Wiesbaden, 12. Januar 2022 
 
 
 
Für die Fraktion 
der CDU 
Die Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Ines Claus 
 

  
  

Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Der Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Mathias Wagner (Taunus) 
 

 
 


